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Ergänzend zum zeichnerischen Teil gelten folgende planungsrechtlichen Festset-
zungen und örtlichen Bauvorschriften:  

 

1 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN  

Rechtsgrundlagen 

 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I 
S. 3634) 

 Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) 

 Planzeichenverordnung (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) 

 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 
357, ber. 416), zuletzt geändert durch Artikel 30 der Verordnung vom 
23.02.2017 (GBl. S. 99, 103) 

 § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581), zuletzt geändert durch Artikel 7 der Verordnung vom 
23.02.2017 (GBl. S. 99, 100) 

 

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1-15 BauNVO) 

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 

In dem allgemeinen Wohngebiet sind gemäß § 4 BauNVO Gartenbaubetriebe und 
Tankstellen unzulässig.  

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16-21a BauNVO) 

Das Maß der baulichen Nutzung ist der Planzeichnung zu entnehmen und wird 
bestimmt durch die Festsetzung von  

 der Grundflächenzahl (GRZ), 
 der Geschossflächenzahl (GFZ), 
 der Zahl der Vollgeschosse (Z),  
 der Höhe baulicher Anlagen (GH) und 
 der Wandhöhe (WH). 

1.2.1 Die Gebäudehöhe wird gemessen zwischen der Oberkante der Straßenmitte der 
Erschließungsstraße und der oberen Dachbegrenzungslinie. Bei Gebäuden mit 
Pultdach gilt als Gebäudehöhe der Pultfirst. Maßgebend ist die Seite, von der die 
Zufahrt erfolgt. 

1.2.2 Die sichtbare Wandhöhe an den Traufseiten der Gebäude wird entsprechend dem 
Planeintrag begrenzt. Die Wandhöhe bemisst sich senkrecht zwischen dem 
Schnittpunkt Außenwand – Unterkante Dachhaut – bzw. Brüstung und der Gelän-
deoberkante (nach Herstellung der Baumaßnahme) an der Gebäudemitte. 

1.3 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 

1.3.1 Als Bauweise gilt die offene Bauweise. Gemäß dem Planeintrag sind nur Einzel- 
und Doppelhäuser zulässig. 
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1.3.2 Die Stellung der baulichen Anlagen ist dem Planeintrag zu entnehmen. Eine Ab-
weisung bis maximal 10 ° ist zulässig.  

1.4 Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 

1.4.1 Maßgebend für die überbaubaren Grundstücksflächen (Baufenster) sind die fest-
gesetzten Baugrenzen im zeichnerischen Teil. 

1.4.2 Untergeordnete Bauteile wie Gesimse, Eingangs- und Terrassenüberdachungen, 
sowie Vorbauten wie Wände, Erker, Balkone, Tür- und Fenstervorbauten dürfen 
die Baugrenzen bis zu 1,50 m überschreiten, wenn sie nicht breiter als 5,0 m sind. 
Dachvorsprünge dürfen die Baugrenzen auf der gesamten Länge um bis zu 
0,50 m überschreiten; maßgebend ist der äußerste Begrenzungspunkt (z. B. Au-
ßenkante Dachrinne). 

1.5 Garagen, Carports, Stellplätze und Nebenanlagen                                             
(§ 9 (1) Nr. 4 BauGB sowie §§ 12, 14 und 23 (5) BauNVO) 

1.5.1 Garagen, Carports und Stellplätze sind auch außerhalb der überbaubaren Grund-
stücksfläche im Bereich zwischen Erschließungsstraße und rückwärtiger Baufens-
terflucht (Baugrenze) zulässig. Maßgebend ist die Seite, von der die Zufahrt er-
folgt. Carports werden definiert als an mindestens zwei Seiten offene, überdachte 
Stellplätze. 

1.5.2 Zwischen Garagenöffnung und öffentlicher Verkehrsfläche ist ein Stauraum von 
mindestens 5,0 m einzuhalten. Zwischen Carportöffnung und öffentlicher Ver-
kehrsfläche ist ein Stauraum von mindestens 1,0 m einzuhalten. Garagen und 
Carports, die parallel zum öffentlichen Verkehrsraum erstellt werden, (d.h. Öffnung 
nicht direkt zum Straßenraum) müssen zur Straßenverkehrsfläche einen Abstand 
von mindestens 1,0 m einhalten. 

1.5.3 Nebengebäude von mehr als 25 m³ Bruttorauminhalt sind nur innerhalb der über-
baubaren Grundstücksflächen (Baufenster) zulässig.  

1.6 Öffentliche Grünflächen (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB) 

Die öffentlichen Grünflächen dienen gemäß dem Planeintrag zur Unterbringung 
eines  Regenrückhaltebeckens und sind entsprechend anzulegen und zu unterhal-
ten. 

1.7 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 

1.7.1 Kfz- und Fahrradstellplätze, Zufahrten und Hofflächen sind als wasserdurchlässige 
Oberflächenbefestigung (z. B. Pflaster mit Rasenfugen bzw. anderen wasser-
durchlässigen Fugen, Schotterrasen, begrüntes Rasenpflaster, Drainpflaster) aus-
zuführen.  

1.7.2 Zum Schutz nachtaktiver Insekten wird die Verwendung UV-anteilarmer Außenbe-
leuchtung zur Minderung der Fallenwirkung festgesetzt (z.B. LED-Leuchtmittel). 

1.7.3 Kupfer, Zink oder Blei ist als Dacheindeckung nur in beschichteter oder ähnlicher 
Weise behandelter Ausführung zulässig.  

1.8 Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  
(§ 9 (1) Nr. 25 a BauGB) 

1.8.1 Zum Schutz vor abdriftenden Spritzmitteln ist auf der im zeichnerischen Teil als 
Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
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gekennzeichneten Fläche eine zweireihige, mindestens 3,0 m hohe und 3,0 m 
breite Hecke zu pflanzen. Diese ist dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Die He-
cke muss eine gleichmäßige Struktur aufweisen. Lückenbildungen sind zu vermei-
den. Artenempfehlung: Feldahorn (Acer campestre), Hainbuche (Carpinus betu-
lus), Liguster (Ligustrum vulgare).  

1.8.2 Die privaten Baugrundstücke sind je angefangene 400 m² Grundstücksfläche mit 
je einem standortheimischen Laubbaum (Hochstamm) und drei Sträuchern gemäß 
der Pflanzliste im Anhang zu bepflanzen. Die vorgenannte Festsetzung gilt nicht 
für Baugrundstücke, die bereits gemäß Ziffer 1.8.1 eine Hecke zum Schutz vor 
Spritzmittelabdrift pflanzen müssen. 

1.8.3 Entsprechend der zeichnerischen Festsetzung ist ein hochstämmiger, standortge-
rechter Baum mit einem Stammumfang von mindestens 16-18 cm zu pflanzen. Der 
zeichnerisch festgesetzte Baumstandort kann aus gestalterischen oder verkehrs-
technischen Gründen bis zu 3 m verschoben werden. 

1.8.4 Die Anpflanzungen müssen spätestens ein Jahr nach Baufertigstellung (Schluss-
abnahme) erfolgen. 

1.8.5 Alle festgesetzten Anpflanzungen sind dauerhaft zu pflegen und zu unterhalten. 
Abgängige Gehölze sind durch Neupflanzungen einer vergleichbaren Art zu erset-
zen.  

1.8.6 Zu verwenden sind Baumarten und –sorten gemäß der Pflanzliste im Anhang. 

 

2 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

Rechtsgrundlagen 

 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 
357, ber. 416), zuletzt geändert durch Artikel 30 der Verordnung vom 
23.02.2017 (GBl. S. 99, 103) 

 § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581), zuletzt geändert durch Artikel 7 der Verordnung vom 
23.02.2017 (GBl. S. 99, 100) 

 

2.1 Dachgestaltung (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 

2.1.1 Zulässig sind nur Flachdächer, flachgeneigte Dächer, Sattel-, Walm- und Zeltdä-
cher, Pultdächer und versetzte Pultdächer. Die zulässigen Dachneigungen sind 
der Planzeichnung zu entnehmen. Bei versetzten Pultdächern darf der Versatz 
vom oberen Pultfirst zum unteren Pultfirst vertikal gemessen max. 1,50 m betra-
gen. 

2.1.2 Dachgauben sind nur bei Gebäuden mit Dachneigungen über 30° zulässig. 

2.1.3 Anlagen, die der Energiegewinnung dienen (Photovoltaik, Solarthermie), sind nur 
am Gebäude zulässig.   

2.1.4 Die Dächer von Doppelhäusern müssen die gleiche Dachform und Dachfarbe auf-
weisen. Die Dachneigung direkt aneinander angrenzender Doppelhäuser muss 
einheitlich sein. Eine Abweichung bis maximal 3° ist zulässig. Wenn keine Eini-
gung erzielt werden kann, gelten eine Dachneigung von 45° und eine graue Dach-
farbe. Ein Versatz der Firstlinie ist zulässig. 

2.1.5 Garagen und Carports sind mit einer Dachneigung von 0° bis 45° zu versehen.  
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2.1.6 Wellfaserzement und Dachpappe sind als Dacheindeckung nicht zulässig. 

2.1.7 Flache oder flach geneigte Dächer von Haupt- und Nebengebäude mit einer Nei-
gung von 0° bis 5° sind mindestens zu 70% extensiv zu begrünen. Die Substrat-
höhe muss mindestens 5 cm betragen.  

2.2 Gestaltung unbebauter Flächen (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

Die unbebauten Flächen bebauter Grundstücke sind gärtnerisch zu gestalten und 
dauerhaft zu unterhalten. 

2.3 Abfallplätze (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

Mülltonnenplätze und Abfallplätze (z.B. Kompostbehälter) sind dauerhaft gegen-
über dem Straßenraum und anderen öffentlichen Räumen abzuschirmen und ge-
gen direkte Sonneneinstrahlung zu schützen. Die Anlagen zur Abschirmung sind - 
sofern es sich bei diesen nicht bereits um Gehölze (Hecken) handelt - zu begrünen 
(Kletterpflanzen oder Spalierbäume). 

2.4 Einfriedungen (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

2.4.1 Die Höhe der Einfriedungen zu angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen darf 
0,80 m bezogen auf die Oberkante der angrenzenden Verkehrsfläche nicht über-
schreiten.  

2.4.2 Der Abstand von Hecken und Hinterpflanzungen zur öffentlichen Verkehrsfläche 
muss mindestens 0,50 m betragen. 

2.4.3 Maschendraht und Drahtzäune sind nur mit Heckenhinterpflanzungen zulässig. 
Die Verwendung von Stacheldraht ist unzulässig. 

2.4.4 Geschlossene Einfriedungen (Mauern, Wände, Gabionenwände etc.) sind unzu-
lässig. 

2.5 Außenantennen (§ 74 (1) Nr. 4 LBO) 

Außenantennen und/oder Parabolanlagen sind an einem Standort am Gebäude zu 
konzentrieren. 

2.6 Freileitungen (§ 74 (1) Nr. 5 LBO) 

Freileitungen (z. B. für Niederspannung, Telekommunikation) sind nicht zugelas-
sen. Die entsprechenden Netze sind in Erdverkabelung auszuführen.  

2.7 Stellplatzverpflichtung (§ 74 (2) Nr. 2 LBO) 

Die Stellplatzverpflichtung für Wohnungen wird auf 1,5 Kfz-Stellplätze je Wohnein-
heit erhöht. Bruchteile einer Stellplatzanzahl sind auf die nächste volle Stellplatz-
zahl aufzurunden. Als notwenige Stellplätze werden auch Stauräume vor Garagen 
und Carports derselben Nutzungseinheit angerechnet. 

2.8 Umgang mit Niederschlagswasser (§ 74 (3) Nr. 2 LBO) 

Das auf Dachflächen, Terrassen, Auffahrten, Wegen usw. anfallende Nieder-
schlagswasser ist schadlos in offene Rinnen in das Regenrückhaltebecken auf den 
Flst-Nr. 44 und 45 zu leiten. Das Regenrückhaltebecken muss für ein fünfjähriges 
Regenereignis dimensioniert sein und ein Rückhaltevolumen von mindestens 
120 m³ gewährleisten. Der Drosselabfluss beträgt 15 l/s und erfolgt durch ein ent-
sprechendes Drosselbauwerk mit Anschluss in den bestehenden Regenwasserka-
nal. Vorfluter ist der Holchenbach.  



Stadt Rheinau, Stadtteil Hausgereut  Stand: 29.11.2017 
Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften  Fassung: Frühzeitige Beteiligung 
„Westendstraße“ gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB i.V.m. § 13b BauGB 

BEBAUUNGSVORSCHRIFTEN Seite 5 von 7 

 

17-11-29 Bauvorschriften (17-11-20).docx 

 

3 HINWEISE 

3.1 Allgemeiner Denkmalschutz  

Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Befunde 
entdeckt werden, sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Gemeinde 
umgehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metalltei-
le, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschich-
ten, bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages 
nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denk-
malschutzbehörde oder das Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 84 - Archäo-
logische Denkmalpflege (E-Mail: abteilung8@rps.bwl.de) mit einer Verkürzung der 
Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gem. § 27 
DSchG wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer 
Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 

3.2 Bodenschutz 

3.2.1 Allgemeine Bestimmungen 

Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass nur so viel Mutterboden abgescho-
ben wird, wie für die Erschließung des Baufeldes unbedingt notwendig ist. Unnöti-
ges Befahren oder Zerstören von Mutterboden auf verbleibenden Freiflächen ist 
nicht zulässig. 

Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur bei schwach feuchtem Boden (dunkelt 
beim Befeuchten nach) und bei niederschlagsfreier Witterung erfolgen. 

Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von 
Mutterboden und Unterboden durchzuführen. 

Bei Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebiets, z.B. zum Zwecke des Mas-
senausgleichs, der Geländemodellierung usw. darf der Mutterboden des Urgelän-
des nicht überschüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Für die Auffüllung 
ist ausschließlich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden. 

Die Bodenversiegelung durch Nebenanlagen ist auf das unabdingbare Maß zu be-
schränken, wo möglich, sind Oberflächenbefestigungen durchlässig zu gestalten. 

Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemäß zu entsorgen; er darf nicht als An- bzw. 
Auffüllmaterial für Mulden, Baugruben, Arbeitsgraben usw. benutzt werden. 

Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen oder 
erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen werden 
können, sind der Unteren Bodenschutzbehörde zu melden. 

Es können jedoch von Seiten des Entsorgungsunternehmers für die Entsorgung 
des Aushubmaterials weitere Beprobungen und Laboranalysen gefordert werden. 
Im Falle der Zwischenlagerung (z.B. zur weiteren Verwertung) sollten Materialien 
gegen Witterungseinflüsse geschützt werden. Beeinträchtigungen durch Sicker-, 
Stau- und Grund-wasser sollten vermieden werden.   

3.2.2 Bestimmungen zur Verwendung und Behandlung von Mutterboden 

Ein Überschuss an Mutterboden soll nicht zur Krumenerhöhung auf nicht in An-
spruch genommenen Flächen verwendet werden. Er ist anderweitig zu verwenden 
(Grünanlagen, Rekultivierung, Bodenverbesserungen) oder wiederverwertbar auf 
geeigneten (gemeindeeigenen) Flächen in Mieten zwischenzulagern. 
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Für die Lagerung bis zur Wiederverwertung ist der Mutterboden maximal 2 m hoch 
locker aufzuschütten, damit die erforderliche Durchlüftung gewährleistet ist. 

Vor Wiederauftrag des Mutterbodens sind Unterbodenverdichtungen durch Auflo-
ckerung bis an wasserdurchlässige Schichten zu beseitigen, damit ein ausrei-
chender Wurzelraum für die geplante Bepflanzung und eine flächige Versickerung 
von Oberflächenwasser gewährleistet sind. 

Die Auftragshöhe des verwendeten Mutterbodens soll 20 cm bei Grünanlagen und 
30 cm bei Grabeland nicht überschreiten. 

3.3 Artenschutz 

Folgende artenschutzrechtlich gebotenen Maßnahmen sind wie in den arten-
schutzrechtlichen Gutachten empfohlen umzusetzen: 

 Bauzeiten- und Ausführungsbeschränkung bezüglich der Durchführung von 
Rodungs- und Abrissarbeiten 

 Fang und Umsiedlung der Zauneidechse 

 Baumhöhlen- und Gebäudequartierkontrolle vor der Fällung oder dem Abriss 

 Kennzeichnung und Abgrenzung hochwertiger Lebensräume (z.B. mithilfe 
eines Bauzauns) 

 Auswahl endgültiger Maßnahmenstandorte 

 Einsatz naturschutzfachlicher Baubegleitung 

 Kontrolle und Abnahme der Maßnahmen auf deren Naturverträglichkeit 
durch die Baubegleitung 

 

 

 

 

Stadt Rheinau  

 

 

Bürgermeister      

Michael Welsche     Planverfasser 
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4 ANHANG 

Pflanzenliste 

Heimische Gehölze  

Mindestgrößen zur Festsetzung der Baum- bzw. Strauchgrößen: 

 Bäume: 3 x v. Hochstämme, Stammumfang 16 - 18 cm 

 Sträucher: 2 x verpflanzt, 60 - 100 cm Höhe 

 Hecken: 175 - 200 cm Höhe  

 Bei der Beschaffung der Bäume sind ausschließlich gebietsheimische Ge-
hölze aus regionaler Herkunft zu verwenden. Für die regionale Herkunft ist 
von den Baumschulen ein entsprechender Nachweis zu erbringen. 

 
Bäume  
Acer campestre    Feldahorn 
Acer platanoides    Spitz-Ahorn 
Acer pseudoplatanus    Berg-Ahorn 
Carpinus betulus    Hainbuche 
Populus tremula    Zitterpappel 
Prunus avium    Wildkirsche 
Quercus robur    Stieleiche 
Quercus petraea    Traubeneiche 
Ulmus laevis    Flatterulme 
Tilia cordata     Winterlinde 
Juglans regia    Walnuss 
Sorbus aucuparia    Eberesche 
Sorbus torminalis    Elsbeere 
Sorbus domestica    Speierling 
Sorbus aria     Mehlbeere 

 
Obstbaumarten: 
Sorbus domestica    Speierling 
Morus alba      Weiße Maulbeere 
Prunus avium- Sorten   gebietsheimische Süßkirsche   
      (z.B. Markgräfler Kracher, Schauenberger,  

Hedelfinger) 
Pyrus pyraster- Sorten  Kulturbirne (z.B. Schweizer Wasserbirne, Geißhirtle) 
Malus sylvestris- Sorten   gebietsheimische Apfelsorten (z.B. Bohnapfel, Zieg-

ler Apfel, Boskoop) 
Prunus domestica- Sorten   gebietsheimische Zwetschgen   
      (z.B. Hauszwetschge) 

Sträucher / Hecken 
Carpinus betulus    Hainbuche 
Cornus mas     Kornelkirsche 
Cornus sanguinea    Roter Hartriegel 
Prunus spinosa    Schlehe 
Lonicera xylosteum    Heckenkirsche 
Ligustrum vulgare    Liguster 
Lonicera xylosteum    Gemeine Heckenkirsche 
Rosa canina    Hundsrose 
Rhamnus cathartica    Kreuzdorn 
Sambucus nigra    Schwarzer Holunder 
Viburnum lantana    Wolliger Schneeball 
Viburnum opulus    Gemeiner Schneeball 




